
Dezember 2024
Amtliche Mitteilung

Stellenausschreibung
Bauhofmitarbeiter*in (m/w/x)

Die Marktgemeinde Gössendorf schreibt die Stelle einer/eines Gemeindebediensteten für den 
Bauhof aus. Ausmaß der Anstellung: Vollbeschäftigung mit 40 Wochenstunden

Allgemeine Voraussetzungen: österreichische Staatsbürgerschaft oder die eines 
Mitgliedsstaates der Europäischen Union, gesundheitliche, persönliche und fachliche Eignung 
für die vorgesehene Verwendung. Einwandfreies Vorleben und bei Männern überdies der 
abgeleistete Präsenz oder Zivildienst.

Besondere Voraussetzungen: Abgeschlossene Berufsausbildung bevorzugt ein Abschluss in 
einem technisch handwerklichen Beruf. Führerschein der Klassen: „B“ und „F“, Klasse „C“ ist 
von Vorteil. Selbständigkeit im Arbeitsbereich, Flexibilität, Freundlichkeit und Teamfähigkeit. 
Einverständnis zur Leistung von Überstunden (Winterdienst).

Der Bezug erfolgt nach den Bestimmungen des Steiermärkischen Vertragsbediensteten
gesetzes i.d.g.F. Entlohnungsschema Arbeiter, Entlohnungsgruppe p3. 
Mindestentgelt: € 2.800 brutto (ohne Anrechnung von Vordienstzeiten).

Bevorzugt: Wohnsitz und die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in einer Freiwilligen Feuerwehr 
in der Marktgemeinde Gössendorf
 
Voraussichtlicher Einstellungstermin: nach Vereinbarung

Die Bewerbungen sind unter Anschluss der üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, 
Urkunden usw.) bis 19. Jänner 2025 an die Marktgemeinde Gössendorf, 8077 Gössendorf, 
Bundesstraße 83 zu richten. Es besteht auch die Möglichkeit, die Bewerbung unter der 
Mailadresse gemeindeamt@goessendorf.com einzubringen. 

Für die Marktgemeinde Gössendorf
Der Bürgermeister

Ing. DI (FH) Gerald Wonner eh.

Gössendorf, am 11.12.2024
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Unsere Öffnungszeiten in der Weihnachtszeit

Liebe Gössendorferinnen und Gössendorfer!

Das Gemeindeamt und die Postpartnerstelle schließen am Dienstag, dem 17.12.2024 
bereits um 17:00 Uhr. Ab Mittwoch, dem 18.12.2024 bis einschließlich Montag, dem 

23.12.2024 sind wir wieder zu den gewohnten Zeiten für Sie zu erreichen.

Von 24.12.2024 bis 1.1.2025 sind das Gemeindeamt und die 
Postpartnerstelle Gössendorf geschlossen!

Benachrichtigte Briefsendungen und Pakete können zwischenzeitlich beim Postpartner 
"Lagerhaus" in Hausmannstätten abgeholt werden.

Unsere Postpartnerstelle ist am 2. und 3.1.2025 von 08:00 bis 12:00 Uhr geöffnet, am 
7.1.2025 von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie nachmittags von 14:00 bis 18:00 Uhr. 

Ab dem 8.1.2025 sind wir wieder zu den gewohnten Zeiten für Sie da:

Mo, Mi, Do: 08:00 12:00 Uhr und 14:00 16:00 Uhr
Di: 08:00 12:00 Uhr und 14:00 18:00 Uhr
Fr: 08:00 12:00 Uhr und 14:00 17:00 Uhr

Das Gemeindeamt hat ab 2.1.2025 wieder zu den üblichen Zeiten für Sie geöffnet:

Mo, Mi, Do: 8:00 13:00 Uhr
Di: 13:00 18:00 Uhr
Fr: 07:00 13:00 Uhr

Frohe Weihnachten wünscht das gesamte Gemeindeteam!

Ihr Bürgermeister
DI(FH) Gerald Wonner

Zur Info 
Pyrotechnikgesetz

Friedenslicht  Ausgabe
24.12.2024

Einsatzzentrum Gössendorf 
10:00 12:00 Uhr

Feuerwehrhaus Thondorf 
13:00 15:00 Uhr

Kapelle Dörfla 
13:00 15:00 Uhr

(durch die FF Thondorf)

Wir machen Sie darauf 
aufmerksam, dass die 

Verwendung 
pyrotechnischer 

Gegenstände der Kategorie 
F2 im Ortsgebiet gänzlich 

verboten ist.


